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ERZDIÖZESE SALZBURC

ANHANG 2023 ZUR KIRCHENBEITRAGSORDNLING DER ERZDIÖZESE SALZBI.IRG

1. Kirchenbeitrag vom Einkommen

a) Beitragsgrundlage für Katholiken, die aus anderen oder zrsätzlichen Einkunftsarten, als aus
nichtselbstständiger Tätigkeit, zur Einkommensteuer veranlagt werden, bildet das Einkommen lt.
Einkommen-Steuerbescheid des Vorjahres. Der Kirchenbeitrag vom Einkommen beträgt l, I von Hundert
der Beitragsgrundlage abaiglich eines Absetzbetrages von EUR 57,50; mindestens jedoch
EUR 129,00.

b) Beitragsgrundlage ftir Katholiken, die ausschließlich Einlainfte aus nichtselbstständiger Arbeit erzielen
und zur Einkommensteuer veranlagt werden, bildet das Einkommen lt. Einkommensteuerbescheid des
Vorjahres. Der Kirchenbeitrag vom Einkommen beträgt 1,1 von Hundert der Beitragsgrundlage abzüglich
eines Absetzbetrages von EUR 57,50; mindestens jedoch EUR 32,00.

c) Der Mindestkirchenbeitrag ftir nicht ausgewiesene Einkünfte aus Privatzimmervermietung beträgt
ELIR 3,00 pro Bett und Saison.

d) Sonstige Bezüge, soweit sie gemäß $ 67 EStG steuerlich begünstigt sind, außerordentliche Einkünfte (937
EStG) und Einkünfte aus der Verwertung von Patent- und Urheberrechten ($ 38 ESIG) werden nicht in
die Beitragsgrundlage nach Buchstabe a) einbezogen; der auf Einlcinfte im Sirure der $g 37 und 38 ESIG
und auf Abfertigungen entfallende Kirchenbeitrag wird mit 0,5 von Hundert dieser Einktinfte bemessen.

e) Die Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes über Steuersätze und Steuerabsetzbeträge haben
keinen Einfluss auf die Bemessung des Kirchenbeitrages.

0 Eine Beitragsgrundlage bilden auch Einkommen oder Geldleistungen, die aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen oder internationaler Vereinbarungen einer staatlichen Besteuerung nicht unterliegen.

2. Kirchenbeitrag vom Vermögen

a) Der Kirchenbeitrag vom land- und forstwirtschaftlichen Vermögen beträgt:
bei einem Einheitswert bis ELIR 18.200,00 9 Promille
vom Mehrbetrag bis EUR 36.400,00 8 Promille
vom Mehrbetrag bis ELIR 72.800,00 7 Promille
darüber 4 Promille
mindestens jedoch EUR 32,00.

b) Der Kirchenbeitrag von den übrigen Vermögensarten beträgt zwei Promille des Vermögenswertes,
mindestens jedoch EUR 129,00.

3. Berücksichtigung des Familienstandes (wenn das Einkommen nachgewiesen wird)

a) Die Ermäßigungen nach $ 13 Abs. 2 der Kirchenbeitragsordnung (für Eheleute bzw. eingetragene
Partnerin/Partner) und $ 13 Abs. 3 der Kirchenbeitragsordnung (für Kinder) wird in Form von
Absetzbeträgen gewährt, die vom errechneten Kirchenbeitrag bzw. von der Summe der
Teilkirchenbeiträge abgezogen werden.

b) Die Ennäßigung für Eheleute bzw. die/den eingetragenelnPartnerrnlPartner beträgt bei Vorliegen der
Voraussetzungen des $ 13 Abs. 2 der Kirchenbeitragsordnung oder bei Nachweis des staatlichen
Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrages 42,00 Euro. Den Anspruch auf diese Ermäßigung haben
auch alleinstehende pflichtige Personen, solange ihnen nach g l3 Abs. 3 der Kirchenbeitragsordnung die
Kinderermäßigung zusteht.

c) Die Kinderermäßigung nach fi l3 Abs. 3 der Kirchenbeitragsordnung beträgt für ein Kind 2 I ,00 Euro, für
zwei Kinder 43,00 Euro, ftir drei Kinder 78,00 Euro und flir jedes weitere Kind 35,00 Euro
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d) Die Kinderermäßigung wird jenem Elternteil gewährt, der die Familienbeihilfe bezieht. Sollte dieser ohne
Einkommen sein oder auf den Kinderabsetzbetrag verzichten, so wird die Kinderermäßigung vom
Kirchenbeitrag des anderen Eltemteils abgezogen. Grundsätzlich gilt, dass kirchliche Frei- und
Absetzbeträge nur einmal pro Familie bzw. Lebensgemeinschaft in Abzug gebracht werden können.

4. Kirchenbeitrag gem. g l0 b und 10 c KBO
a)Der Kirchenbeitrag gemäß g l0 lit. b) KBO beträgt l0 von Hundert derBeitragsgrundlage, mindestens

jedoch EUR 32,00.
b) Mangels anderer Anhaltspunkte ist Mindest-Beitragsgrundlage gemäß $ l0 lit. c) KBO:

für das beitragspflichtige Mitglied EUR 17.000,00
für den Ehegatten/die Ehegattin EtlR 7.300,00
fiir jedes zum Haushalt gehörende Kind,
für das Familienbeihilfe bezogen wird EUR 2. 100,00

5. Der angemessene Lebensunterhalt gemäß $ 11 Abs. 4 KBO ist mit einem Drittel des zu versteuernden
Einkommens des nichtkatholischen Ehegatten anzunehmen.
Ein zur Bestreitung des angemessenen Lebensunterhaltes nicht ausreichendes Einkommen liegt vor, wenn der
darauf entfallende Beitrag den Beitrag nach dem angemessenen Lebensunterhalt unterschreitet. Beim
angemessenen Lebensunterhalt handelt es sich nicht um den tatsächlich gewährten, sondern um den gesetzlich
"zu gewährenden" Lebensunterhalt.

6. Verfahrenskosten
a) Die Verfahrenskosten gemäß $ 24 Abs. 2 KBO betragen:

flir jede Mahnung EUR 12,00
für das Verfahren nach der Mahnung EUR 12,00 je Einheit
zluziglich Gerichts- und Stempelgebühren.

b) Vorstehende Bestimmung gilt soweit nicht, als der Rechtsanwaltstarif anzuwenden ist.
c) Zusätzlich zu ersetzende Verfahrenskosten sind diejenigen Prozesskosten, die dadurch verursacht wurden,

dass der Beklagte den Nachweis über die Beitragsgrundlage, entgegen g l6 KBO, erst nach gerichtlicher
Streitanhängigkeit erbracht hat.

7. Sonstige Kosten
a) Sämtliche Kosten, die dadurch entstehen, weil sich das Mitglied nicht an die Bestimmungen der

Kirchenbeitragsordnung hält, insbesondere entgegen $ 16 KBO (2. B. auch Gebühren für Meldeausktinfte),
sind vom Beitragspflichtigen zu tragen.

b) Porto flir alle Zuschriften, wie auch Kosten, die durch abgelehnte Bankeinzüge o.ä. entstehen, sind vom
Beitragspfl ichtigen zu tragen.

8. Vermerke auf Einzahlungsbelegen bzw. auf in elektronischer Form übermittelten Uberweisungen sind
ungültig; sämtliche Hinweise für die Kirchenbeitragsstelle bedürfen einer separaten schriftlichen Form.

9. Wirksamkeit
Dieser Anhang tritt am 0l . Jänner 2023 in Kraft.

Salzburg, am 22. Dezember 2022
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Ordinariatskanzlerin Dr. Elisabeth Kdndler-Mayr
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Erzbischof Dr.Franz Lackner OFM


